
 

Amtsstunden: Montag-Freitag 09.00 - 12.00 Uhr            Kontakt: E-Mail: verbrauchsgebuehr@vg-pfaffenhofen.de 
  Mittwoch  15.00 - 17.00 Uhr   Tel.-Nr.: 07302 / 9600 - 32 
  Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr 

 

BEANTRAGUNG EINER 
MÜLLGEMEINSCHAFT 
 

 Markt Pfaffenhofen 
 Gemeinde Holzheim 

 

Objekt I: PK-Nr.:  

Objekt II: PK-Nr.:  

 
 

 Eigentümer I (Gebührenzahler)  Hausverwalter I 

Nachname, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Telefon-Nr. / E-Mail:  

 
Der 1. Eigentümer (Gebührenzahler) verpflichtet sich gegenüber dem Markt Pfaffenhofen / der 
Gemeinde Holzheim die Zahlung der Abfallgebühren für die Müllgemeinschaft zu übernehmen. 
 
 
 
 
 
-----------------------------  ------------------------------------------ 
Ort, Datum    Unterschrift Eigentümer I 

(Gebührenzahler) 
 
 

 Eigentümer II  Hausverwalter II 

Nachname, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Telefon-Nr. / E-Mail:  

 
 
 
 
 
 
-----------------------------  ------------------------------------------ 
Ort, Datum    Unterschrift Eigentümer II 
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Grundsätzlich kann ein Antrag zur Beantragung einer Müllgemeinschaft für die gemeinsame Benutzung 
eines Restmüllbehältnisses (Restmülltonne) bei dem Markt Pfaffenhofen / der Gemeinde Holzheim, nur 
bei nachfolgenden Voraussetzung beantragt werden: 
 

 Die jeweiligen Grundstücke müssen unmittelbar aneinandergrenzen oder einander gegenüberliegen 

 Der Antrag kann nur durch die Eigentümer beantragt werden 

 Der Antrag zur Genehmigung einer Müllgemeinschaft für dem Markt Pfaffenhofen / der Gemeinde 

Holzheim muss vollständig ausgefüllt und von beiden Eigentümern unterschrieben sein 

 Die geeignete Abfallentsorgung muss zwingend gewährleistet sein 

 

Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, kann der Antrag genehmigt werden. Die 
Genehmigung erfolgt durch die Verwaltung. Bei Zustimmung wird die Genehmigung mit dem 
Rücknahmeschreiben per Post zugesendet. Am Tag der Rücknahme der Restmülltonne wird die 
Gebührenpflicht des Eigentümer II aufgehoben. 
 
Die Rücknahme der Restmülltonne kann nur mit einem gültigen Rücknahmeschreiben erfolgen. 

 
 

 

GENEHMIGUNG EINER MÜLLGEMEINSCHAFT 
(wird ausgefüllt) 

 

Genehmigung 

 ja Versand Rücknahmeschreiben: 

 nein Begründung: 

 
 

 

DATENSCHUTZ 
 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 13 und 14 DSGVO)  
 

 Name und Kontaktdaten des Markt Pfaffenhofen: 
1. Bürgermeister Herrn Dr. Sebastian Sparwasser - Kirchplatz 6 - 89284 Pfaffenhofen a.d.Roth 
E-Mail: rathaus@vg-pfaffenhofen.de - Telefon: 07302/9600-0 - Telefax: 07302/9600-96 

 Name und Kontaktdaten der Gemeinde Holzheim: 
1. Bürgermeister Herrn Thomas Hartmann - Kirchstraße 14 - 89291 Holzheim  

E-Mail: info@holzheim-nu.de - Telefon: 07302/6383 - Telefax: 07302/759 

 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Externe behördliche Datenschutzbeauftragte: 

Dipl.-Ing. /FH) Ralf Turban - Nazibühl 3 - 86668 Karlshuld  

E-Mail: Pfaffenhofen-an-der-Roth@Mein-Datenschutzberater.de - Telefon: 08454/96236-10 

 Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: Beantragung einer Müllgemeinschaft 

 Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland:  

Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt.  

 Betroffenenrechte:  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,20,21 zu: 

 Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten  

 Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die 

Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.  

 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. 

 Pflicht zur Bereitstellung der Daten, wenn Sie die erforderlichen Daten nicht bereitstellen, hat dies 

folgende Konsequenzen: Beantragung einer Müllgemeinschaft kann nicht erfolgen.  


